
 

Das Landratsamt informiert  
 

Garten- u. Grünabfallsammlungen 
 

 

Für sperrigen Abfall aus Hausgärten, der sich nicht zur Eigenkompostierung eignet, wie Baum- und Heckenschnitt, bietet der 

Landkreis 2 x jährlich Garten- und Grünabfallsammlungen an. Alle Termine sind im Abfallkalender veröffentlicht und können 

auf der Internetseite des Landkreises eingesehen werden (www.main-spessart.de). 

 

Aber bitte beachten: 

 Zum Bündeln nur kompostierbares Material verwenden, wie z. B. Paketschnur; keinen Draht oder Kunststoffbänder. 

Lose Laub- und Grashaufen werden nicht mitgenommen. 

 

 Die Bündel dürfen höchstens 40 kg wiegen und maximal 1,50 m lang sein und müssen am Abfuhrtag um 6.00 Uhr 

bereitliegen.  

 

 Gras, Laub u. ä. ist nicht „sperrig“ und sollte bevorzugt auf dem eigenen Grundstück kompostiert oder über die 

Biotonne bzw. den Grüngutsack entsorgt werden.  

Aus Kulanz werden solche Bioabfälle aber bis zu maximal 1 m³ pro Anwesen mitgenommen.  

Voraussetzung dafür ist aber, dass zügiges Einladen möglich ist (z. B. in Körben, Wannen, wiederverwendbaren 

Gartenabfallsäcken). Papiersäcke werden nicht entleert, sondern komplett mitgenommen. 

 

 Kunststoffsäcke werden grundsätzlich nicht entleert oder mitgenommen. Ausnahme: 

nur dafür ausgelegte wiederverwendbare Mehrweg-Gartenabfallsäcke, wie z.B. die 

sogenannten Pop Up –Säcke werden entleert und zurückgelassen. (siehe Foto, zur 

Veröffentlichung in Ihrem Amtsblatt als Dateianhang)   

 
          Abbildung: solche Säcke können verwendet werden 
 

 

 

 

 Bitte informieren Sie uns auch, wenn der Bereitstellungsort nicht erkennbar zu Ihrem Grundstück gehört (z.B. 

„hinterer“ oder „zweiter“ Gartenzugang). 

 

 Ansprechpartner: Fa. Kirsch + Sohn, Tel. 09351/950-0, Fax 09351/950-150,  

E-Mail info@kirsch-und-sohn.de. 

 
 Ganze Bäume, große Wurzelstöcke, Biomüll oder große Mengen Laub und Grasschnitt (mehr als 1 m³) werden nicht 

mitgenommen. 

 

 Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Abfallkalender. 
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Zusätzliche Angebote 
 

Grüngutsack des Landkreises 

Ganzjährig können Baum-, Strauch- und Grasschnitt, Laub, Unkraut, Blumen und Zierpflanzen auch über den 

kostenpflichtigen Grüngutsack des Landkreises entsorgt werden. Diese Säcke werden bei jeder Biomüllabfuhr 

mitgenommen.  

Der 120 l-Sack ist bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: 

 

Gemeinde Verkaufsstelle Gemeinde Verkaufsstelle Gemeinde Verkaufsstelle 

Arnstein Stadtverwaltung 

Marktstr. 37 

Karlstadt Kreismülldeponie 

Am Hammersteig 7a 

Neuhütten Spessart-Markt Kunkel, 

Steingrundstr. 47 

Aura Obst- u. Gemüseladen 

Brasch, Hauptstr. 70 

Karlstadt Autoschilder Kroschke 

Marktplatz 5 

Obersfeld Dorfladen Obersfeld UG, 

Obersfelder Str. 36 

Burgsinn Das Lagerhaus –Michael 

Mitzkat, Bahnhofstr. 12 

Karlstadt Lebensmittel  Marschall 

Am Tiefenweg 5 

Obersinn Obst- u. Gemüsegeschäft  

Um`s Eck, Marktplatz 3 

Erlenbach Gebr. Liebler 

Zur Dürren Wiese 

Kreuzwertheim REWE Wild OHG 

Lengfurter Str. 49 

Wernfeld Humuswerk Main-Spessart 

Alte Ruhe 

Esselbach Gemeindeverwaltung, 

Hauptstr. 8 

Lengfurt Gemeinde Lengfurt 

Rathausstr. 2 

Wiesthal Metzgerei Uwe Kunkel 

Bahnhofstr. 21 

Frammersbach Gemeindeverwaltung 

Marktplatz 3 

Lohr E-Center 

Rexrothstr. 1 

Wiesenfeld Dorfladen 

Kirchberg 15 

Gemünden Gartencenter Weimann 

Wernfelderstr. 10 

Lohr Stadtverwaltung Lohr 

Schlossplatz 3 

Zellingen Drogerie Rohden 

Turmstr. 2 

Gemünden Kirsch + Sohn GmbH 

Weißensteinstr. 32-34 

Lohr Wertstoffhof 

Wombacher Str. 

Zellingen Elektro Dittmaier 

Oberbachring 26 

 Marktheidenfeld Gebhard Bauzentrum 

Nordring 4 

 

 

Eigenkompostierung – Zuschuss vom Landkreis 

Die Anschaffung eines Komposters wird mit 50% des Kaufpreises (maximal 38,35 €) bezuschusst.  

Antragsformulare gibt es bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder unter www.main-spessart.de.  

Den ausgefüllten Antrag dann zusammen mit der Originalrechnung an das Landratsamt schicken. 

 

 

Zusätzliche Biotonne 

Manchmal können auch größere oder zusätzliche Biotonnen (ohne weitere Restmülltonnen) sinnvoll sein. Dies ist kostenpflichtig. 

Die zusätzliche Biotonne muss aber am bereits gemeldeten Grundstück aufgestellt werden.  

Unser Angebot: 

 eine zusätzliche 120 l Biotonne, alternativ eine 240 l Biotonne anstatt der 120 l Biotonne oder 
 eine zusätzliche 240 l Biotonne zu reduzierten Gebühren 
 

Ansprechpartner im Landratsamt:  

Müllgebührenstelle , Tel. 09353 / 793-1777, 

E-Mail Abfall@Lramsp.de 

 

 

http://www.main-spessart.de/
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